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Auszug aus dem  Protokoll
des Regierungsrates des  Kantons  Zürich

Sitzung vorn 9.April 1997

770.  Privater  Gestaltungsplan Neugut, Rickenbach

Am 13. Dezember 1996 stimmte die Gemeindeversammlung Ricken-
bach dem privaten Gestaltungsplan Neugut zu. Dagegen wurde kein
Rechtsmittel erhoben. Mit Schreiben vom 21. Februar 1997 ersucht die
Gemeinde Rickenbach um die Genehmigung der Vorlage.

Das Areal des Gestaltungsplans liegt innerhalb der Kernzone von
Rickenbach. Mit der Vorlage soll der Weiterbestand einer Reithalle bis
zur Erstellung von Neubauten ermöglicht werden. Damit wird der auf
den 30. April 1995 verfügte Abbruch der Reithalle aufgeschoben.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG).

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten

beschliesst der Regierungsrat:

I. Der private Gestaltungsplan Neugut, dem die Gemeindeversamm-
lung Rickenbach am 13. Dezember 1996 zugestimmt hat, wird genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Rickenbach, 8545 Rickenbach
(unter Beilage von vier mit Genehmigungsvermerk versehenen Exem-
plaren des Gestaltungsplans), die Kanzlei der Baurekurskommissionen
sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:
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Privater Gestaltungspian

"NeuguF'

Gemeinde Rickenbach
Grundstück Kat.Nr. 2920, 2921, 2551

BERICHT

zu den Einwendungen (§ 7 PBG)
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EINWENDUNG

Elnwendung des Gemeinderates Rickenbach vom 30. September  1996:

”Ziffer 8 der Bauvorschriften zum privaten Gestaltungsplen Neugut ist insofern zu ändern, dass

die alte Reithalle VersNr. 102 bis spätestens 30. Juni 1997 abzubrechen ist.”

Der Gemeinderat begründet seine Einwendung damit, mit der Baubewilligung für die neue

Reithalle sei die Pflicht zum Abbruch der alten Reithalle mit Stallungen (Abbruchfrist: 30. April

1997) verfügt worden. Diese Frist sei bis längstens 30. April  7995  erstreckt worden. Heute

liege also eine rechtskräftige Abbruchverfügtmg vor. Gemäss Besprechung vom 5, Oktober

1995  könne die alte Reithalle nur weiterbestehen‚ wenn sie mit einem privaten Gestaltungs-

plan auf einer klaren baurechtlichen Grundlage basiere. Die im Rahmen der Vorprüfung des

Gestaltungsplan-Entwurfes durch den Gemeinderat geforderte Ergänzung einer Frist zum

Abbruch der alten Reithalle sei im Gestaltungsplan der öffentlichen Auflage, welche vom

9.  August  -  8. Oktober  1996  stattfand, nicht berücksichtigt.

Es sei nicht im Sinne des Gemeinderates und von  §  83 PBG, mit einem Gestallungsp/an ledig-
lich den Abbruch der alten Reithalle zu verzögern. Der Abbruch der alten Reithalle sei ein kla-

rer Bestandteil der Baubewilligung für die neue Reithalle gewesen. Dafür habe die Bauherr-

schaft von Ausnahmebewilligungen über die Dachneigung, die Gebäude/enge, die Gebäude-

höhe und die Geschossigkeit profitiert. Auflagen für den seinerzeitigen Bau der neuen Reithalle

einfach aufzuheben, erachte auch die heutige Behörde als nicht zulässig. Die Abbruchfrist sei

deshalb beizubehalten und klarzu definieren,

BESCHLUSS DER GRUNDEIGENTÜMER

Der Einwendung des Gemeinderates wird nicht stattgegeben.

BEGRÜNDUNG

3.1 Die Wirtschaftslage hat sich seit 1988/89 markant verschlechtert und der Konkur-

renzdruck in unserer Region verstärkt (z.B. durch Neubauten in Hettlingen und

Wiesendengen). Der Weiterbestand der alten Reithalle bis zu einer Neuüber-

bauung ist für den Reitsportbetrieb Widmer existenziell.



3.2 Während die neue Reithalle den Pensionären und dem Reitsportbetrieb dient,

werden in der alten Reithalle rund 120  -  150 Reitschüler, vor allem Kinder, in ihrer

Freizeit unterrichtet. Weiter dient die alte Reithalle der Durchführung von thera-

peutischen Kursen der ForeIl-Klinik (Wiedereingliederung/‘Fherapien für Drogen-

abhängige) und für Behinderte (Zerebralgelähmte usw).

3.3 Die neue Reithalle konnte mehrmals für Festlichkeiten und andere Anlässe (2.8.

Uniformenweihe der Dcrfmusik, Verbandsturnfest RV Rickenbach, Moderner

Fünfkampf-Vveltcupfinal usw.) zur Verfügung gestellt werden, weil die Pensionäre

in die alte Reithalle ausweichen konnten. Derartige Veranstaltungen würden in

Zukunft kaum mehr möglich sein.

3.4 Der Betrieb der alten Reithalle bietet Personen mit einem Beschäftigungsgrad von

insgesamt 150  %  Arbeit. Diese 1,5 Arbeitsplätze gingen verloren.

3.5 Der Abbruch der alten Reithalle, bevor eine Neuüberbauung dies erfordert, wäre

aus diesen Gründen unsinnig. 1,5 Arbeitsplätze gingen verloren, 120  -  150 Reit-

schüler könnten in Rickenbach nicht mehr unterrichtet werden, die genannten

vielseitigen therapeutischen Kurse waren nicht mehr möglich und die Durch-

führung von Anlässen der Dorfvereine in Frage gestellt, und dies alles nur, um

einer Abbruchbewilligung Nachachtung zu verschaffen, die in einem wirtschaftlich

völlig anderen Umfeld ausgesprochen wurde.

Rickenbach, den 28. Oktober 1996
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(Hans Widmer)
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(Qn/iel Widmer)
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‘(Felix Widmer)
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